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Eichenwälder und der Leitfaden 
„Natura 2000 und Wald“

Über Jahrtausende spielten Eichen in der deutschen Landschaft eine besondere Rolle als vielseitig nutzbare Baumart.  
Aktuell nehmen nach der dritten Bundeswaldinventur Stiel- und Traubeneiche etwa 10 % der deutschen Waldbestockung 
ein. Etwa 15 % der eichenreichen Wälder sind als eichengeprägte Lebensraumtypen (LRT) 9160, 9170, 9190 und 91G0 

und somit als Bestandteil des europäischen Netzes Natura 2000 gemeldet [5, 6]. Deutschland ist grundsätzlich verpflichtet, 
den Gesamtbestand des Schutzgutes, und speziell den gemeldeten Anteil, in einem günstigen Zustand zu erhalten. 

Stefan Müller-Kroehling

Sorgen bereitet vor allem das Merk-
mal »Zukunftsaussichten«. Hin-

tergrund sind Schwierigkeiten der ziel-
konformen Verjüngung jener Wald-LRT, 
die durch Lichtbaumarten geprägt sind. 
Entgegen bisheriger Annahmen be-
schränken sich diese Thematik nicht auf 
Standorte, wo der LRT nicht der natür-
lichen Waldgesellschaft entspricht (so-
genannte „sekundäre Ausprägungen“), 
sondern betrifft praktisch alle Eichen- 
LRT-Flächen. Ohne sehr ge-
zielte Steuerung erhält sich 
praktisch auf keinem Stand-
ort ein Eichen-reicher LRT 
von selbst, sondern die oft 
zahlreich aufschlagenden 
Eicheln unterliegen nach 
wenigen Jahren schattenver-
träglicheren Baum arten. Im 
Bereich des Offenlandes sind 
solche, letztlich von einer 
(bestimmten) menschlichen 
Bewirtschaftung abhängen-
den LRT keine Besonderheit, 
sondern in Form von Heiden, 
Mähwiesen und ähnlichen 
LRTen durchaus die Regel. 
Im Wald stellen sie umgekehrt 
eher die Ausnahme dar. Ei-
chen-LRT bedürfen aufgrund 
dieser Besonderheit unter den 
Wald-LRT einer speziellen Be-
trachtung.

Eine „möglichst schonende“, 
„naturverträgliche“ oder „na-
turnahe“ Nutzung allein reicht 
nicht nur nicht aus, um den 
Verpflichtungen der Richtlinie 
zu ihrem Schutz nachzukom-

men. Sie bedeutet für den Erhalt von Ei-
chen-LRT langfristig sogar das sichere 
Aus! Entsprechende Vorgaben in manchen 
NSG-Verordnungen und LRT-Bewer-
tungsschemata müssen daher überprüft 
werden. Es bedarf einer ganz speziellen, 
sehr gezielten Behandlung, um sowohl den 
Zielen zum Flächen-Erhalt eichenreicher 
Wälder als auch zur Wahrung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes unter Berück-
sichtigung aller Strukturmerkmale wie 
auch der vorkommenden Arten gerecht zu 
werden.

Neuer Auslegungsleitfaden
Bereits der erste Auslegungsleitfaden zu 
Natura 2000 und Wald [2] befasste sich 
an manchen Stellen mit dem Thema „se-
kundäre Lebensraumtypen“. Eichenwäl-
der und die Notwendigkeit des gezielten 
Erhaltes werden mehrfach erwähnt, v. a. 
bei den Fallbeispiel- bzw. Länderbeschrei-
bungen. Die Begrifflichkeiten „halbnatür-
licher“ und „naturnaher“ Wälder werden 
verwendet. Spezielle Bewirtschaftungsfor-
men wie Stockausschlagwald finden eben-
falls Erwähnung. Gleichwohl wurde mit 

diesem Leitfaden das spezielle 
Thema bestenfalls angerissen, 
die Umsetzung durch die Mit-
gliedsstaaten aber nicht hinrei-
chend konkret erläutert.

Seit 2012 wurde in Zu-
sammenarbeit der General-
direktionen für Umwelt und 
für Landwirtschaft und unter 
Einbindung von Experten und 
Verbandsvertretern in Form 
einer Experten-Arbeitsgruppe 
der Auslegungsleitfaden „Na-
tura 2000 und Wald“ neu er-
stellt. Er liegt seit 2015 veröf-
fentlicht vor. Darin sind nun 
sekundäre LRT ausführlich 
und direkt angesprochen.

Neben den speziellen Leitfä-
den zu bestimmten Themenfel-
dern sind auch Auslegungsleit-
fäden zu einzelnen zentralen 
Vorgaben der FFH-Richtlinie 
einschlägig, die alle Berei-
che betreffen, wie etwa jener 
zu Artikel 6 [1]. Aus diesem 
Auslegungsleitfaden sind die 
Äußerungen zum Absatz 1 
für die Fragestellung belang-

Abb. 1: Auf dem Workshop wurde allen Beteiligten klar: wie Fach-

werkhäuser sind auch Eichen-Hainbuchenwälder ein Kulturprodukt.
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voll. Die Richtlinie gibt in diesem Absatz 
vor, dass die Mitgliedsstaaten „die nöti-
gen Erhaltungsmaßnahmen festlegen“, 
die „den ökologischen Erfordernissen 
der natürlichen Lebensraumtypen nach 
Anhang I und der Arten nach Anhang II 
entsprechen“, die im jeweiligen Gebiet 
vorkommen. Unter den „natürlichen 
Lebensräumen“ sind alle Lebensräume 
des Anhanges I zu verstehen, unabhän-
gig davon, ob es sich wirklich im engen 
Sinne um ganz natürliche oder um natur-
nahe, aber eben sekundäre Lebensräume 
handelt. Die zu treffenden Maßnahmen 
können „rechtlicher, administrativer oder 
vertraglicher Natur sein“ und können in 

Form von Managementplänen festgelegt 
werden. Letztere haben freilich per se 
(und so auch konkret in der Umsetzung 
der Richtlinie in Deutschland) zunächst 
nur einen nicht rechtsverbindlichen Cha-
rakter.

Entscheidend: 
die Erhaltungsziele
Der neue Leitfaden zu „Natura 2000 und 
Wald“ macht die auf Gebietsebene zu 
treffenden Entscheidungen an zwei Din-
gen fest: erstens den gemäß Artikel 4 (4) 
der FFH-Richtlinie festzulegenden, mög-
lichst konkreten, gebietsweisen Erhal-
tungszielen, wobei zweitens Prioritäten zu 
setzen sind. Die Erhaltungsziele müssen 
dabei gerade nicht allgemeiner (generi-
scher), sondern sehr spezi� scher Natur 
sein, indem sie alle Besonderheiten des 
Gebietes berücksichtigen, die dieses bei-
spielsweise in natürlicher und historischer 
Hinsicht hat. 

Die Prioritätensetzung bezieht sich an 
erster Stelle auf die Bedeutung, die den 
verschiedenen Gebieten für den Erhalt 
eines Schutzobjektes zukommt, d. h. er-
gibt die Priorisierung des Gebietes unter 
allen Gebieten mit Vorkommen des 
Schutzobjektes. Erst an zweiter Stelle, 
z. B. im Falle von Zielkon� ikten zwischen 
Schutzobjekten, ist damit auch eine Prio-
risierung der Schutzobjekte eines Gebietes 
untereinander gemeint.

Basierend auf den Erhaltungszielen 
sowie der Größe des Gebietes, ergeben 
sich in unterschiedlichem Umfang Spiel-
räume einer mehr dynamischen Entwick-
lung im Gebiet oder im umgekehrten Fall 
die Notwendigkeit, einen bestimmten 
Zustand auf der ganz konkreten Fläche 
zu erhalten. Der Auslegungsleitfaden be-
schreibt insofern eher den Prozess und 
die Logik der Rahmenvorgaben, zeichnet 
aber nicht bereits einen bestimmten Lö-
sungsweg vor oder gar ein bestimmtes 
waldbauliches Vorgehen.

Beteiligung und Mitwirkung 
der Grundeigentümer
Bei den Umsetzungsp� ichten der Richt-
linie muss nach Adressaten differenziert 
werden. Als Richtlinie verp� ichtet sie 
den Mitgliedsstaat, die LRT in ihrem ge-
meldeten Zustand zu erhalten bzw. sie 
in einen günstigen Zustand zu versetzen, 
insgesamt wie auch in den besonderen 
Schutzgebieten (BSG). 

Die Wald-LRT-Flächen in den FFH-Ge-
bieten unterliegen laut Umsetzung durch 
Bundes- und Landes-Naturschutzgesetze 
einem Verschlechterungsverbot, sodass 
der Waldbewirtschafter Handlungen un-
terlassen muss, die zu einer Verschlech-
terung führen. Eine zwingende Verp� ich-
tung zu einem Erhaltungsmanagement 
ergibt sich jedoch für den Waldbesitzer 
daraus nicht. Es ist wohl auch praktisch 

• Eichen-LRT sind Kulturhabitate und 

müssen als solche behandelt werden

• Der neue Auslegungsleitfaden der EU zu 

Natura 2000 und Wald stellt klar, dass 

auch solche LRT erhalten werden müssen

• Die Erhaltungsziele der Gebiete sollen 

Besonderheiten derselben und Priori-

tätensetzungen zwischen den Gebieten 

berücksichtigen

• Ohne aktives Mitwirken des Grundei-

gentümers ist ein Erhalt von Kulturha-

bitaten nicht möglich

Schneller Überblick

Abb. 2: Huteeiche als Fenster in die Vergan-

genheit Abb. 3: Ohne sehr gezielte Maßnahmen entwickeln sich Eichenwälder meist zu anderen 

Waldtypen, oft zu solchen mit führenden Halbschatt- und Schattbaumarten, z. B. wie hier 

durch die reichliche Naturverjüngung des Bergahorns.
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nicht um- und durchsetzbar, eine dezidiert 
die Eiche fördernde Waldbauform dem 
Waldbesitzer ordnungsrechtlich, wie bei-
spielsweise im Wege einer Schutzgebiets-
verordnung, vorzuschreiben. Hierfür ist 
das waldbauliche Vorgehen schlechter-
dings zu speziell und muss bis in Nuancen 
zu zielgerichtet erfolgen – ohne Erfolgsga-
rantie. Schon die Wahl des Einschlagsjah-
res in Abhängigkeit von einem Mastjahr 
und andere Nuancen können über Wohl 
und Wehe der erfolgreichen Eichenver-
jüngung entscheiden. Das Konstrukt einer 
ordnungsrechtlichen Vorgabe zum akti-
ven Erhalt eines sekundären LRT durch 
bestimmte Bewirtschaftungsformen ist 
daher, möglicherweise abgesehen von der 
Vorgabe, tradierte Stockausschlag-Nut-

zungsformen fortzuführen, wohl auch in 
deutschen Naturschutzgebietsverordnun-
gen nicht zu � nden. Vielmehr beschrän-
ken sich NSG-Verordnungen, sofern sie 
dezidiert waldbauliche Vorgaben machen, 
praktisch stets auf die besonders enge 
Auslegung einer „naturnahen“ oder gar 
„naturgemäßen“, und somit klein� ächig 
arbeitenden Bewirtschaftungsweise und 
das Verbot von Kahlschlägen (vgl. [7]). 
„Eichen-freundliche“ Bewirtschaftung 
ist aber eben gerade keine solche, die bei 
naturnaher Bewirtschaftung mehr oder 
weniger automatisch gegeben ist, sondern 
ganz im Gegenteil ein akzentuiertes, meist 
auch p� egeaufwändiges Vorgehen, das 
der Natur eben nicht ihren Lauf lässt.

Es ist klar, dass dem Waldbesitzer damit 
eine im wahrsten Sinne des Wortes ent-
scheidende Rolle zukommt. Es ist daher 
nur konsequent, dass der Auslegungsleit-
faden den Mitgliedsstaaten emp� ehlt, die 
Waldbesitzer bereits bei der Aufstellung 
der Erhaltungsziele für die FFH-Gebiete 
einzubinden. Ohne deren „aktives Wol-
len“ sind Eichen-LRT schlichtweg nicht 
zu erhalten.

Dass dieses aktive Handeln in vielen, 
wenn nicht den meisten Fällen auch einen 
Mehraufwand gegenüber anderen Wald-
bau-Alternativen darstellen kann, muss 
ebenfalls erwähnt werden und verdient 
zukünftig stärkere Beachtung.
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Als langjähriger Koordinator für den Bereich Natura 2000 

Auslegungsleitfaden

Auslegungsleitfäden (Englisch: guidance docu-

ments) sind Hinweise der EU-Kommission zur 

korrekten Interpretation von EU-Richtlinien.

Der neue Auslegungsleitfaden besteht aus 

drei Teilen. Teil I stellt einen umfassenden und 

informativen Überblick über Wald in der EU dar, 

einschließlich der neuen EU Waldstrategie, sowie 

auch der Bedeutung von Wald-Lebensräumen 

und Arten in den beiden Naturschutzrichtlinien 

der EU, der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie.

Teil II ist der eigentliche Haupt-Auslegungs-

leitfaden und hat einen „FAQ“-Ansatz (Fre-

quently Asked Questions), der aus 71 Fragen 

und Antworten zu 11 Themenkompexen be-

steht. Dabei ist bei den Antworten jeweils klar 

hervorgehoben, welche Teile eine verbindliche 

Auslegung und welche eine Empfehlung der 

EU-Kommission darstellen.

Teil III schließlich enthält 25 Fallstudien-Ka-

pitel, einschließlich von zwei Kapiteln mit Bei-

spielen aus Deutschland (Managementplanung 

und „Alt- und Totholzkonzept“ in Baden-Würt-

temberg).

Die Leitfäden können auf der Seite der EU-

Kommission heruntergeladen werden: http://

ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/

management/docs/F inal%20Guide%20

N2000%20%20Forests%20Part%20I-II-An-

nexes_de.pdf

Abb. 4: Die Schwierigkeiten bei der Verjüngung der Eichen können und sollten nicht auf die 

Wildschäden reduziert werden, sondern sind an erster Stelle eine Frage des waldbaulichen 

Vorgehens.
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